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Beratungsfeld „Vorweggenommene Erbfolge“
Prozessorientierte Darstellung aus der Sicht des Steuerberaters

von Hans W. Haubruck, Werne*

Die vertragliche VermÇgensÅbergabe unter Lebenden unter BerÅcksichtigung der kÅnftigen Erbfolge, die
vorweggenommene Erbfolge also, ist ein fÅr Steuerberater interessantes Gesch�ftsfeld, auf dem er seine
Kanzlei zukunftsorientiert positionieren kann. Eine professionelle Beratung setzt die genaue Kenntnis der
speziellen Anforderungen und die Bereitschaft voraus, sich jedenfalls in Teilbereichen auf eine interpro-
fessionelle Zusammenarbeit einzulassen – unter der FederfÅhrung des Steuerberaters.

Die Erschließung weiterer Beratungsfelder stellt sich fÅr
den strategisch positionierten Steuerberater vor dem
Hintergrund der erkennbaren Entwicklung im Markt der
auf Vorbehaltsaufgaben ausgerichteten Steuerberatung
als eine unverzichtbare Herausforderung dar. Nur auf die-
semWege kann der Steuerberater seine Stellung im Bera-
tungsmarkt der Zukunft sichern und den Wert seiner
Kanzlei erhalten bzw. ausbauen.

I. Zukunftsorientierte Investition
Wir befinden uns gegenw�rtig in einer Periode der Ver-
mÇgensÅbertragungen aus Anlass des Generationen-
wechsels. Die Generation des Aufbaus ist in die Jahre ge-
kommen und erkennt die Notwendigkeit der �berleitung.
Oftmals wurde jedoch aus Angst vor der Entscheidung
der strategisch richtige Zeitpunkt verpasst, sodass sich
bereits Handlungszw�nge ergeben oder sogar krisenhaf-
te Entwicklungen abzeichnen.

Das Beratungsfeld „Vorweggenommene Erbfolge“ stellt
sich somit – wie jede andere vereinbare T�tigkeit – als
eine zukunftsorientierte Investitionsentscheidung der
Kanzleiverantwortlichen dar, die von einer sorgf�ltigen
personellen, sachlichen, zeitlichen und finanziellen Pla-
nung begleitet werden muss, um sich nicht als impro-
visierte Fehlentscheidung darzustellen. Nur ein professio-
nell strukturiertes Leistungsangebot wird von den Bera-
tungsadressaten als Ausdruck von Kompetenz und Bera-
tungsqualit�t wahrgenommen (vgl. „Qualit�tssicherung
und Qualit�tsmanagement in der Steuerberatung“, He-
rausgeber: BStBK, DStV, DATEV eG, Stand: September
2005).

In der Beratungspraxis ist oftmals festzustellen, dass aus
Mandantensicht die Vermeidung (Verminderung) von Be-
lastungen durch Erbschaftsteuer das den Beratungs-
bedarf auslÇsende Motiv ist. Sobald jedoch der Bera-
tungsfall als umfassender Beratungsansatz verstanden
wird (und nur so l�sst sich Beratungskompetenz definie-
ren), treten die erbschaftsteuerlichen Aspekte in ihrer Be-
deutung in den Hintergrund der Betrachtung, ohne dass

jedoch im Ergebnis der Gesamtschau ihr Gewicht ver-
nachl�ssigt werden darf.

II. Beratungsrelevante Mandate erfassen
Vorrangig sollte die Situation der eigenen Mandanten
auf einen Beratungsbedarf im Hinblick auf eine vorweg-
genommene Rechtsnachfolge beurteilt werden. Dies ei-
nerseits, um ihnen gegenÅber Beratungsqualit�t im Rah-
men des bestehenden Mandats zu signalisieren, und an-
dererseits, um die vorhandenen Beratungspotenziale
ohne anstrengende akquisitorische Maßnahmen zu er-
fassen. Dies schließt vor dem Hintergrund einer langfris-
tigen Planung selbstverst�ndlich nicht aus, darÅber hi-
naus unter Beachtung berufsrechtlicher Restriktionen
(zul�ssig: Informationswerbung) mit entsprechenden Be-
ratungshinweisen im Dienstleistungsmarkt aufzutreten.

Praxishinweis

Deshalb sind in einem ersten Schritt aus der vorhande-
nen Mandantenliste diejenigen Mandate zu ermitteln,
die fÅr eine gesch�ftsfeldspezifische Beratung voraus-
sichtlich in Betracht kommen. Dabei ist im Wesentli-
chen auf die VermÇgenssituation der betreffenden
Mandanten nach HÇhe und Struktur abzustellen.

FÅr die Akquisition weiterer Auftraggeber kÇnnen erfah-
rungsgem�ß bereits beratene eigene Mandanten als Mul-
tiplikatoren auftreten und so den Beratungsfokus erwei-
tern. Von der selbst erfahrenen Beratungsqualit�t Åber-
zeugte Mandanten sind oftmals gerne bereit, ihre per-
sÇnliche, ursprÅnglich von Zweifeln begleitete Ent-
schluss(un)f�higkeit, in ihrem Umfeld nunmehr als eige-
ne erfolgreiche Initiative darzustellen.

Die aktuelle wirtschaftliche und rechtliche Situation der
betroffenen Mandanten ist daher unter Einbeziehung der
famili�ren Verh�ltnisse sorgf�ltig zu erfassen und zu
strukturieren. Zu prÅfen sind u. a. die in der nachfolgen-
den Checkliste genannten Punkte zur wirtschaftlichen Si-
tuation der Mandanten.

* Der Autor ist WirtschaftsprÅfer, Steuerberater, Rechtsbeistand und Fachberater f. Unternehmensnachfolge (FH) in Werne.
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Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Erfassung
der wirtschaftliche Situation der Mandanten

3 VermÇgensobjekte (BetriebsvermÇgen, Beteiligungen,
Grundbesitz, KapitalvermÇgen)

3 Schuldensituation

3 Gesellschaftsvertragliche Regelungen

3 Ehevertrag

3 Testament/Erbvertrag

3 VorausverfÅgungen

Insbesondere im Bereich des steuerverstrickten Betriebs-
vermÇgens zeigt sich die Brisanz in der Gestaltung von
Rechtsnachfolgen. Bei mittelst�ndischen Unternehmen
wird angenommen, dass sie 70 - 90% ihres VermÇgens
im Unternehmen gebunden haben (vgl. Flick, DStR 1993
S. 929, 930). Ohne intensive Analyse der in diesem Zu-
sammenhang geltenden zentralen Vorschriften des EStG
fÅr die �bertragung von Betrieben, Teilbetrieben und
Mitunternehmeranteilen (§ 6 Abs. 3 EStG) sowie der
Grunds�tze fÅr die Realteilung einer Mitunternehmer-
schaft (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG; BMF, Schreiben vom
28. 2. 2006 – IV B 2 - S 2242 - 06/06, ,kZAAAB-78364])
ergeben sich fÅr den Steuerberater Haftungsrisiken. Auch
das neue BMF-Schreiben vom 14. 3. 2006 zur Erbaus-
einandersetzung ist hier zu beachten (BMF, Schreiben
vom 14. 3. 2006 – IV B 2 - S 2242 - 07/06, ,kWAAAB-
80130]).

III. Potenzielle Nachfolger identifizieren
Im Anschluss an die Aufbereitung der wirtschaftlichen
und rechtlichen Ausgangssituation (s. o. II.) ist die Stel-
lung der fÅr eine Nachfolgeregelung potenziell in Be-
tracht kommenden Personen zu ermitteln. Hierzu gehÇrt
die Erfassung insbesondere nachstehender Merkmale.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Merkmale fÅr die
Erfassung der potenziellen Nachfolger

3 Alter

3 Geschlecht

3 Berufsziele (Berufserfahrung)

3 Ausbildungswege

3 Stand der Ausbildung

3 Individuelle Lebensplanung

3 PersÇnliche Merkmale

3 Wirtschaftliche Verh�ltnisse

Die sich aus den vorhandenen Informationen (Aktenlage)
ergebenden Merkmale sind anzupassen bzw. zu vervoll-

st�ndigen, wenn sich aus den anschließenden Beratungs-
gespr�chen (s. u. IX.) neue Erkenntnisse ergeben.

Sollten sich aus dem Familienverbund keine (persÇnlich
und fachlich) geeigneten Nachfolger ergeben, kommt
ggf. die �bertragung der VermÇgenswerte auf qualifizier-
te Mitarbeiter, eine gemeinnÅtzige Stiftung oder auf Au-
ßenstehende im Wege der entgeltlichen Rechtsnachfolge
in Betracht.

IV. Regelungen in Gesellschaftsvertr�gen
ÅberprÅfen

Eine fÅr Beratungsziele signifikante Bedeutung nehmen
die Nachfolgeregelungen in Gesellschaftsvertr�gen ein.
Ohne vorsorgende Regelungen treten im Falle der Unter-
nehmensnachfolge vorrangig die nachfolgend dargestell-
ten Probleme auf:

3 Die gesetzliche Erbfolge fÅhrt oftmals nicht zu einer
aus der Sicht des Unternehmens interessengerechten
LÇsung;

3 der Unternehmensnachfolger wird mit finanziellen
AnsprÅchen (z. B. Versorgungsleistungen, Abfindungen
weichender Erben, Pflichtteils- und Zugewinnaus-
gleichsansprÅchen) konfrontiert, die das Unterneh-
men erheblich belasten kÇnnen;

3 der Rechtsnachfolger Åbernimmt bei der FortfÅhrung
der steuerlichen (Buch-)Werte des Rechtsvorg�ngers
sog. stille Reserven, die ggf. bei ihrer sp�teren Reali-
sierung sodann von ihm zu versteuern sind.

Wenn schon nicht durch vorweggenommene Rechtsnach-
folge VermÇgen Åbertragen werden soll, so sollte zu Leb-
zeiten eine Koordination der kÅnftigen AnsprÅche mit
Blick auf den Erbfall erfolgen, deren Durchsetzung ggf.
durch begleitende Maßnahmen (z. B. Testamentsvollstre-
ckung) zu sichern ist. Dabei bestehen zwischen letztwil-
liger VerfÅgung (Testament, Erbvertrag), Ehevertrag und
Gesellschaftsvertrag wechselseitige Beziehungen.

Die wesentlichen Impulse kommen dabei aus dem unter-
nehmerischen Bereich, da unterschiedliche Rechtsformen
unterschiedlichen Abstimmungsbedarf hervorrufen und
darÅber hinaus der Vorrang der gesellschaftsvertragli-
chen Regelungen vor den testamentarischen (erbvertrag-
lichen) zu beachten ist (Art. 2 EGHGB). Hieraus ergibt sich
die Notwendigkeit, bei der Nachfolgegestaltung sorgf�l-
tig auf die Abstimmung zwischen gesellschaftsrechtlicher
und erbrechtlicher Nachfolge zu achten (s. a. Steuerbera-
ter Rechtshandbuch, D 17 Rn. 49 ff.).

1. Gesetzliche Regelungen zur Erbfolge
bei Gesellschaftsbeteiligungen

Der Steuerberater hat sich insbesondere auf die in fol-
gender Checkliste enthaltenen gesetzlichen Bestimmun-
gen einzustellen.
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Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Vererblichkeit
von Gesch�ftsanteilen

3 Anteile an einer GmbH

Nach § 15 Abs. 1 GmbHG sind die Gesch�ftsanteile ver-
erblich. Die Vererblichkeit der Anteile kann durch den Ge-
sellschaftsvertrag nicht ausgeschlossen oder ge�ndert
werden, weder durch eine „Sondererbfolge“ am Nachlass
vorbei noch durch eine mit dem Tode automatisch wir-
kende Einziehung des Gesch�ftsanteils. Dagegen ist eine
gesellschaftsvertragliche Bestimmung wirksam, dass
beim Tode eines Gesellschafters die GmbH den Ge-
sch�ftsanteil einziehen darf.

3 Anteile an einer Personengesellschaft

Der Tod eines Gesellschafters fÅhrt nach der gesetzlichen
Regelung zu unterschiedlichen Rechtsfolgen, je nachdem
ob eine Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts (GbR) oder eine
Personenhandelsgesellschaft (oHG oder KG) vorliegt.

– Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts

Bei der GbR hat der Tod eines Gesellschafters grds. die
AuflÇsung der Gesellschaft zur Folge (§ 727 Abs. 1
BGB).

– Offene Handelsgesellschaft/Kommanditgesellschaft

Nach der Neufassung des § 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB
fÅhrt der Tod eines Gesellschafters einer oHG oder KG
(Komplement�r) nicht zur AuflÇsung der Gesellschaft,
sondern lediglich zum Ausscheiden des Gesellschaf-
ters.

Die Gesellschaftsbeteiligungen an einer oHG/KG (Kom-
plement�r) sind danach grds. nicht vererblich. Die Er-
ben des verstorbenen Gesellschafters treten somit
nicht in die Gesellschaft ein; sie wird unter den verblei-
benden Gesellschaftern fortgesetzt. Den Erben des
ausscheidenden Gesellschafters steht grds. ein Abfin-
dungsanspruch zu.

Beim Tod eines Kommanditisten treten gem. § 177
HGB dessen Erben in die Gesellschaft ein. Diese wer-
den nicht in ihrer gesamth�nderischen Verbundenheit
als Erbengemeinschaft gem. § 2032 Abs. 1 BGB Kom-
manditisten, sondern der Kommanditanteil geht im
Wege der Sonderrechtsnachfolge, somit einer Einzel-
rechtsnachfolge außerhalb der Erbengemeinschaft, an-
teilig nach der jeweiligen Erbquote auf die Erben Åber.
Der Kommanditanteil bleibt zwar Teil des Nachlasses,
da er einen Teil des vom Erblasser hinterlassenen Ver-
mÇgens darstellt, ist jedoch aus dem gesamth�nde-
risch gebundenen Nachlass ausgegliedert.

2. Abweichende Vereinbarungen
im Gesellschaftsvertrag prÅfen

Die Gesellschafter kÇnnen (sollten) in ihrem eigenen Inte-
resse im Gesellschaftsvertrag von diesen gesetzlichen Re-
gelungen abweichende Vereinbarungen treffen, soweit
das Gesetz dieses zul�sst. DafÅr bestehen drei grds. un-
terschiedliche MÇglichkeiten (vgl. hierzu Steuerberater
Rechtshandbuch, a. a.O., D 17 Rn. 21 ff.):

3 Fortsetzungsklausel (�bernahmeklausel)

3 Nachfolgeklausel (einfache/qualifizierte)

3 Eintrittsklausel (einfache/qualifizierte)

Enth�lt der Gesellschaftsvertrag keine Regelungen, ist zu
prÅfen, ob die gesetzlichen, testamentarischen oder erb-
vertraglichen VerfÅgungen den Interessen der Gesell-
schafter Rechnung tragen, ansonsten ist ggf. eine Anpas-
sung des Gesellschaftsvertrages an die gewÅnschten
Nachfolgeregelungen vorzunehmen.

Die gesellschaftsvertraglichen Fortsetzungs-, Nachfolge-
und Eintrittsregelungen beziehen sich auf das Gesell-
schaftsvermÇgen als solches, sodass steuerliches „Son-
derbetriebsvermÇgen“ (insbesondere zur Nutzung Åber-
lassene GrundstÅcke) hiervon nicht erfasst wird und zur
Vermeidung unerwÅnschter steuerlicher Folgen ggf. einer
gesonderten Regelung hinsichtlich des VermÇgensÅber-
ganges bedarf (vgl. BMF, Schreiben vom 3. 3. 2005,
,kNAAAB-44182], BStBl 2005 I S. 458) .

V. GÅterrechtliche Verh�ltnisse feststellen
Im Zusammenhang mit den angestrebten Rechtsnachfol-
geregelungen ist auch die gÅterrechtliche Situation der
Betroffenen von erheblicher Bedeutung. Die Eheleute le-
ben entweder im gesetzlichen GÅterstand der Zugewinn-
gemeinschaft oder im vertraglichen GÅterstand der GÅ-
tertrennung/GÅtergemeinschaft.

3 Der vertragliche GÅterstand der GÅtergemeinschaft
ist fÅr BetriebsvermÇgen in aller Regel ungeeignet
und deshalb nicht mehr gebr�uchlich.

3 Der gesetzliche GÅterstand der Zugewinngemein-
schaft entspricht im Wesentlichen (bis auf den Zuge-
winnausgleich aus Anlass seiner Beendigung) dem
vertraglichen GÅterstand der GÅtertrennung.

Zunehmende Bedeutung erlangt in der Beratungspraxis
die „modifizierte“ Zugewinngemeinschaft, bei der unter
Aufrechterhaltung des gesetzlichen GÅterstandes i. d. R.
der Zugewinnausgleich fÅr den Fall des Todes eines Ehe-
gatten und fÅr den Fall des vereinbarten GÅterstands-
wechsels (§ 5 Abs. 2 ErbStG; BFH, Urteil vom 24. 8. 2005 –
II R 28/02, ,kXAAAB-70200], BFH/NV 2006 S. 63) erhalten
bleibt, w�hrend er bei Beendigung des gesetzlichen GÅ-
terstandes aus anderen GrÅnden (insbes. Scheidung, vgl.
hierzu Arens, BBKM 2005 S. 39 ff.) ganz oder teilweise
ausgeschlossen oder gegenst�ndlich beschr�nkt wird
(Erbfolgebesteuerung, 2005, S. 46 ff.).

Soweit bereits ein gÅltiges (notarielles oder privatschrift-
liches) Testament oder ein notarieller Erbvertrag vorliegt,
ist dessen Inhalt fÅr die Beurteilung der (unternehmeri-
schen) Rechtsnachfolge von essentieller Bedeutung. Des-
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halb ist eine Kopie des aktuellen Testaments oder Erbver-
trags zu den Akten zu nehmen und auf �bereinstimmung
mit den gesellschaftsrechtlichen Nachfolgeregelungen zu
ÅberprÅfen (s. o. IV. 2.). Ergeben sich widersprÅchliche Re-
gelungen, ist eine Anpassung in der einen oder anderen
Richtung notwendig und mit den Betroffenen zu erÇr-
tern.

Sollte noch keine letztwillige VerfÅgung vorliegen, ist die
Beratung auf den Abschluss eines sog. Unternehmertes-
taments zu richten, um sp�teren Konflikten im Hinblick
auf die Rechtsnachfolge und damit ggf. verbundene, das
BetriebsvermÇgen belastende Abfindungen vorzubeugen.

Praxishinweis

Da die (steuer)rechtlichen, wirtschaftlichen und per-
sÇnlichen Verh�ltnisse einer st�ndigen Ver�nderung
unterliegen, ist eine periodische �berwachung testa-
mentarischer/erbvertraglicher VerfÅgungen sowie ge-
sellschaftsvertraglicher Rechtsnachfolgeregelungen er-
forderlich. Hierbei kÇnnen Informationen aus der lau-
fenden Mandatsbetreuung hilfreich sein. Der Steuer-
berater sollte deshalb entsprechende periodische
�berprÅfungen in seine TerminÅberwachung Åberneh-
men.

VI. Mandanten Åber Beratungsbedarf
informieren

Nach Abschluss der Vorarbeiten (s. o. II. - V.), sind die fÅr
eine Rechtsnachfolgeberatung in Betracht kommenden
Mandanten Åber ihren Beratungsbedarf zur Regelung ih-
rer Rechtsnachfolge zu unterrichten. Dies kann schriftlich
unter Angabe der hierfÅr maßgebenden Erw�gungen und
unter Anregung eines Beratungsgespr�chs oder mÅndlich
im Rahmen eines ohnehin anstehenden Gespr�chster-
mins erfolgen. Eine entsprechende �berwachung (Wie-
dervorlage) ist sicherzustellen.

Die fÅr das Beratungserfordernis relevante BegrÅndung
kann z. B. in folgenden Aspekten bestehen.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Argumente
fÅr ein Beratungsgespr�ch

3 Alter des Mandanten (Ratinganforderungen)

3 Gesundheitszustand

3 Stufenweise Einbindung des potenziellen Nachfolgers

3 Wachstum des Unternehmens

3 Personelle Struktur des Unternehmens

3 Erbschaftsteuerliche Belastung

3 Wiederholte Inanspruchnahme der Freibetr�ge
(§ 14 ErbStG)

3 Geplante Gesetzes�nderungen

VII. Auftragsverh�ltnis festlegen
Nachdem durch eine sorgf�ltige Analyse der tats�ch-
lichen und rechtlichen Verh�ltnisse der Mandanten sowie
der Bestimmung des eigenen Leistungsspektrums des
Steuerberaters und ggf. Vereinbarung kooperativer Bera-
tungsleistungen die Auftragsgrundlagen konkretisiert
sind, ist das Leistungsprofil mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen.

1. Kooperationen prÅfen
Die Beratung in Angelegenheiten der vorweggenom-
menen Erbfolge gehÇrt zu den sog. Vorbehaltsaufgaben
des Steuerberaters, soweit sie sich auf die Steuerbera-
tung erstreckt. Soweit darÅber hinaus wirtschaftliche Be-
ratungsleistungen erbracht werden, stellt sie eine sog.
vereinbare T�tigkeit dar. Die mit der AuftragsdurchfÅh-
rung verbundenen bÅrgerlich-rechtlichen, handels- und
gesellschaftsrechtlichen Beratungsleistungen dÅrften
i. d. R. als Rechtsberatung zu interpretieren und insoweit
nicht vom Steuerberater selbst, sondern von einem zur
Rechtsberatung Befugten zu erbringen sein.

Praxishinweis

Ein Steuerberater, der nicht zugleich zur Rechtsbera-
tung befugt ist, muss bei der Beratung die durch Art. 1
§ 1 RBerG gezogenen Grenzen beachten. Eine zivil-
rechtliche Beratung ist derzeit nur zul�ssig, wenn sie
mit der steuerlichen Beratung in unmittelbarem Zu-
sammenhang steht. Bei unzul�ssiger Rechtsberatung
droht nicht nur die Nichtigkeit des Beratungsvertrages
(§ 134 BGB) und damit der Verlust des Honorar-
anspruchs, sondern es fehlt ggf. auch der Deckungs-
schutz durch die VermÇgensschaden-Haftpflichtver-
sicherung (vgl. hierzu auch Erbfolgebesteuerung,
a. a.O., S. 82).

Wenn das eigene Leistungsspektrum im Hinblick auf die
Beratungserfordernisse aus rechtlichen (Rechtsberatung)
oder tats�chlichen (Spezialkenntnisse, personelle, zeitli-
che, organisatorische Kapazit�ten) GrÅnden nicht ausrei-
chen sollte, kann ggf. durch Kooperationen mit externen
Leistungstr�gern ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot
dargestellt werden.

In diesem Falle sind jedoch eindeutige vertragliche Ver-
einbarungen Åber die Abgrenzung der jeweiligen Rechte
und Pflichten zu treffen.

In jedem Fall sollte sich jedoch der Steuerberater die „Fe-
derfÅhrung“ im Beratungsfall sichern und die notwendi-
ge Koordination Åbernehmen, da ansonsten durch fach-
spezifisch und/oder zeitlich unzul�ngliche Abstimmun-
gen Schnittstellenrisiken auftreten kÇnnen (zu Kooperati-
onsmodellen einer interprofessionellen Zusammenarbeit
vgl. Klett/Pohlmann, BBKM 2006 S. 57 ff.).
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2. Beratungsvertrag abschließen
Wenn die Auftragsverh�ltnisse eindeutig gekl�rt sind, ist
mit dem Auftraggeber ein schriftliches Vertragsverh�ltnis
zu begrÅnden, in dem s�mtliche wesentlichen Vertrags-
bestandteile konkretisiert werden.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Inhalt
eines Beratungsvertrags

3 Vertragspartner (ggf. Kooperation)

3 Leistungsbeschreibung

3 Honorar

3 F�lligkeit (Teilzahlungen)

3 Mitwirkungspflichten

3 Ggf. Haftungsbegrenzung (s. jedoch § 67a StBerG)

3 Verschwiegenheit

3 Vertragslaufzeit (KÅndigung)

Da die sog. vereinbare T�tigkeit nicht von der StBGebV er-
fasst wird, ist die vorherige schriftliche Vereinbarung ei-
nes angemessenen Honorars erforderlich. Auch soweit
eine sog. Vorbehaltsaufgabe vorliegt, empfiehlt sich eine
den Anforderungen der StBGebV entsprechende ange-
messene GebÅhrenvereinbarung.

Die Bestimmungen der VermÇgensschaden-Haftpflicht-
versicherung gew�hrleisten nur in einem begrenzten
Umfang die Abdeckung der Åber die reine Steuerbera-
tung hinausgehenden Beratungsrisiken. Deshalb emp-
fiehlt sich insoweit eine vorherige Kl�rung der versiche-
rungsrechtlichen Deckung im Kontakt mit dem Haft-
pflichtversicherer.

VIII. Mandantenspezifische Situation
erfassen

Nachdem die auftragsspezifischen Voraussetzungen mit
dem Mandanten abgestimmt und die Auftragsabwick-
lung in die personelle und zeitliche Kanzleiplanung inte-
griert sind (s. o. VII.), erfolgt vor dem Hintergrund des
konkreten Auftragsverh�ltnisses eine PrÅfung der gesell-
schaftsrechtlichen, testamentarischen bzw. erbrecht-
lichen Nachfolgeregelungen sowie der gÅterrechtlichen
Verh�ltnisse des von der Nachfolgeberatung betroffenen
Personenkreises (s. o. III. - V.).

Sollte sich insoweit im Hinblick auf eine Konfliktprophy-
laxe ein Handlungsbedarf ergeben, ist dahingehend zu
beraten. Sollten keine gewillkÅrten Erbfolgeregelungen
getroffen worden sein, sind die gesetzlichen Erbfolge-
regelungen zu ermitteln (§§ 1922 ff. BGB).

Nunmehr sind die vorhandenen VermÇgensobjekte des
Auftraggebers umfassend aufzunehmen. Hierzu gehÇren
insbesondere:

3 BetriebsvermÇgen

3 Beteiligungen

3 KapitalvermÇgen

3 Grundbesitz(-anteile)

3 Sonstiges VermÇgen (insbes. AnsprÅche aus Lebens-/
Rentenversicherungen)

Die hiermit in Verbindung stehenden Unterlagen (z. B.
Vertr�ge, Handelsregister-, Depot-, GrundbuchauszÅge)
sind zu den Akten zu nehmen. DarÅber hinaus ist der
Stand der aktuellen Verbindlichkeiten zu ermitteln und
durch Saldenbest�tigungen zu unterlegen. Soweit bereits
VorausverfÅgungen (auch außerhalb der schenkungsteu-
erlichen Relevanz, § 14 ErbStG) vorgenommen wurden,
sind diese zu erfassen. Dies gilt auch fÅr unbenannte Zu-
wendungen. VorausverfÅgungen haben u. a. Bedeutung
fÅr die wertm�ßige BerÅcksichtigung kÅnftiger Ver-
mÇgensverfÅgungen zugunsten der Rechtsnachfolger.

Praxishinweis

Die bereits verfÅgbaren Informationen Åber den Bera-
tungssachverhalt sind in einem ersten Entwurf eines
entsprechend strukturierten Beratungsberichts (der
auch die im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge-
regelung verwendeten Rechtsbegriffe fÅr den Mandan-
ten verst�ndlich erl�utern sollte, s. u. IX.) darzustellen.

Dieser erste Berichtsentwurf ist dem Auftraggeber
rechtzeitig vor dem nachfolgenden Beratungsgespr�ch
mit der Anregung zuzuleiten, die hierin enthaltenen
Angaben auf Richtigkeit und Vollst�ndigkeit zu Åber-
prÅfen sowie die erkennbar fehlenden Unterlagen und
Informationen (mÇglichst vor dem Beratungsgespr�ch)
zur VerfÅgung zu stellen.

IX. DurchfÅhrung eines ersten
Beratungsgespr�chs

Wie bereits dargestellt, erfordert die Beratung in Angele-
genheiten der vorweggenommenen Erbfolge einen ganz-
heitlichen Ansatz (s. o. I.).

1. Rechtsbegriffe verst�ndlich erl�utern

Dementsprechend ist der Mandant Åber die Rechtsstruk-
turen und deren gegenseitige Abh�ngigkeiten in ver-
st�ndlicher Weise zu informieren. Das Beratungsge-
spr�ch l�sst sich effizienter fÅhren, wenn der Mandant
Åber die Bedeutung seines Vorhabens und die damit in
Verbindung stehenden rechtlichen Begriffe eine hinrei-
chend klare Vorstellung hat.

Die bei der vorweggenommenen Erbfolge auftretenden
Rechtsbegriffe sind deshalb nach Maßgabe ihrer Bedeu-
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tung fÅr den Beratungsfall Åber die berichtsm�ßige Dar-
stellung hinaus im gemeinsamen Gespr�ch verst�ndlich
darzustellen. Hierbei geht es im Wesentlichen um die
nachfolgend dargestellten Begriffe.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Information
des Mandanten Åber Rechtsbegriffe

3 Vorweggenommene Erbfolge und deren rechtliche
und wirtschaftliche Bedeutung

3 Generationennachfolgeverbund

3 GÅterrecht (vgl. das nachfolgende Muster)

3 Erbfolgeregelungen (gesetzliche, vertragliche)

3 Zugewinnausgleich

3 PflichtteilsansprÅche

3 Versorgungsausgleich

3 Nießbrauch

3 Versorgungsrenten (dauernde Lasten)

3 Steuerliche Grundlagen

Eine fÅr den Mandanten verst�ndliche Erl�uterung des
GÅterrechts sollte folgende Punkte ansprechen.

Muster

Vorweggenommene Erbfolge: Erl�uterung
des GÅterrechts fÅr den Mandanten

Der gesetzliche GÅterstand der Zugewinngemeinschaft tritt
kraft Gesetzes durch Heirat ein, wenn die Ehegatten keinen
anderen GÅterstand (GÅtertrennung/GÅtergemeinschaft) ver-
traglich (notariell) vereinbaren (§ 1363 Abs. 1 BGB). Leben die
Ehegatten im vertraglichen GÅterstand, kÇnnen sie durch ei-
nen notariell beurkundeten Ehevertrag zum gesetzlichen GÅ-
terstand wechseln (§ 1408 BGB).

Auch bei dem gesetzlichen GÅterstand der Zugewinngemein-
schaft entsteht w�hrend der Ehe grds. kein gemeinschaftliches
VermÇgen der Ehegatten. Jeder Ehegatte beh�lt das von ihm
in die Ehe eingebrachte und das w�hrend des Bestehens der
Ehe erworbene VermÇgen (§ 1363 Abs. 2 BGB). Die Ehegatten
sind jedoch nach ihrem Willen in der Lage, auch gemeinschaft-
lich VermÇgen zu erwerben (z. B. Bruchteilseigentum).

Das Haftungsrisiko fÅr Verbindlichkeiten des anderen Ehegat-
ten ist im Falle des gesetzlichen GÅterstandes der Zugewinn-
gemeinschaft grds. nicht anders als bei dem vertraglichen GÅ-
terstand der GÅtertrennung. Vorbehaltlich der SchlÅsselgewalt
(§ 1357 BGB) verwaltet jeder Ehegatte sein VermÇgen und
haftet nur fÅr seine Schulden (§§ 1364 ff. BGB).

Will ein Ehegatte Åber sein gesamtes VermÇgen oder Åber die
ihm gehÇrenden Haushaltsgegenst�nde verfÅgen, benÇtigt er

jedoch die Zustimmung des anderen Ehegatten (§§ 1365,
1369 BGB). § 1365 BGB gilt auch fÅr VerfÅgungen Åber einzel-
ne Gegenst�nde, die das VermÇgen im Wesentlichen aus-
machen. Das Vormundschaftsgericht kann ggf. eine fehlende
Zustimmung ersetzen, wenn die VerfÅgung den Grunds�tzen
einer ordnungsm�ßigen Verwaltung entspricht. Das Zustim-
mungserfordernis kann durch Ehevertrag abbedungen werden
(§ 1408 BGB).

Bei Beendigung des gesetzlichen GÅterstandes der Zugewinn-
gemeinschaft erfolgt auf der Grundlage der Verkehrswerte des
VermÇgens ein Ausgleich des Zugewinns, den die Ehegatten
w�hrend des Bestehens des gesetzlichen GÅterstandes erwirt-
schaftet haben. �bersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten
den des anderen, so hat Letzterer eine Ausgleichsforderung in
Geld. Diese besteht in HÇhe der H�lfte des Differenzbetrages
gegen den Ehegatten mit dem grÇßeren VermÇgenszuwachs
(§ 1378 Abs. 1 BGB). Diese Geldzahlung erfolgt aus versteuer-
tem VermÇgen, liegt grds. im VermÇgensbereich und ist steu-
erlich nicht berÅcksichtigungsf�hig.

Entsteht von Gesetzes wegen eine Ausgleichsforderung durch
ehevertragliche Beendigung des GÅterstandes der Zugewinn-
gemeinschaft, ist diese nach der Rechtsprechung des BFH (BFH,
Urteil vom 12. 7. 2005 – II R 29/02, ,kSAAAB-66993 ], DStR
2005 S. 1772) nicht als freigebige Zuwendung schenkungsteu-
erpflichtig, wenn es tats�chlich zu einer gÅterrechtlichen Ab-
wicklung der Zugewinngemeinschaft kommt, und zwar auch
dann nicht, wenn der GÅterstand der Zugewinngemeinschaft
unmittelbar im Anschluss daran neu begrÅndet wird.

Entstehung und ErfÅllung der Zugewinnausgleichsschuld stel-
len grds. keine entgeltlichen Gesch�fte dar. Durch die Bezah-
lung der Zugewinnausgleichsschuld in Geld entstehen weder
beim Ausgleichsberechtigten einkommensteuerlich relevante
EinkÅnfte noch beim Ausgleichspflichtigen abzugsf�hige Auf-
wendungen, etwa Anschaffungskosten fÅr ein Wirtschaftsgut.
Andererseits kann jedoch bei der �bertragung von Wirt-
schaftsgÅtern oder anderen VermÇgenspositionen des Privat-
oder des BetriebsvermÇgens im Rahmen der VermÇgensaus-
einandersetzung ungewollt eine Einkommensteuerbelastung
ausgelÇst werden.

LÇst der zugewinnausgleichspflichtige Ehegatte seine in einer
Geldschuld bestehende Ausgleichsverpflichtung z. B. durch die
�bertragung eines GrundstÅcks ab, entsteht insoweit fÅr sich
gesehen kein steuerpflichtiges Einkommen beim Ausgleichs-
berechtigten. Beim Verpflichteten liegt aber nach wohl h.M.
ein entgeltliches Ver�ußerungsgesch�ft vor, das innerhalb der
„Spekulationsfrist“ des § 23 EStG zu einer entsprechenden Ein-
kommensteuer fÅhren kann. So hat der BFH in seinem Urteil
vom 8. 3. 2006 (IX R 34/04, ,kPAAAB-84347 ]) in der �berlas-
sung eines GrundstÅcks an den geschiedenen Ehegatten zur
Nutzung, um damit eine Zugewinnausgleichsforderung abzu-
gelten, EinkÅnfte aus Vermietung und Verpachtung des Åber-
lassenden Ehegatten angenommen. Der Zugewinnausgleichs-
verzicht des berechtigten Ehegatten ist in diesem Fall als Ent-
gelt fÅr die EigentumsÅbertragung anzusehen. FÅr den Berech-
tigten liegt in diesem Vorgang eine entgeltliche Anschaffung,



Vorweggenommene Erbfolge

BBKM Nr. 11 vom 2. 11. 2006 283

Kanzleiorganisation

die ihrerseits im Rahmen der „Spekulationsfristen“ erneut zu
einer Einkommensteuerpflicht fÅhren kann.

Der Ausgleich des Zugewinns erfolgt je nachdem, ob der ge-
setzliche GÅterstand durch Tod oder in anderer Weise (z. B.
Scheidung, Aufhebung) beendet wird, unterschiedlich.

Wird der gesetzliche GÅterstand durch den Tod eines Ehegat-
ten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch ver-
wirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des Åberlebenden
Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhÇht (§ 1371 Abs. 1
BGB); hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen
Fall tats�chlich einen Zugewinn erzielt haben.

Der gesetzliche GÅterstand der Zugewinngemeinschaft kann
jedoch durch die Ehegatten in der Weise durch notariellen
Ehevertrag modifiziert werden, dass die Ehegatten den Zuge-
winnausgleich gegenst�ndlich beschr�nken (z. B. auf das Pri-
vatvermÇgen) oder fÅr den Fall ausschließen, dass die Zuge-
winngemeinschaft in anderer Weise als durch Tod oder Auf-
hebung endet. Dadurch kommt der Ausgleich des Zugewinns
nur im Falle des Todes eines Ehegatten oder der Aufhebung
des gesetzlichen GÅterstandes in Betracht und entf�llt damit
fÅr den Fall der Scheidung.

In geeigneten F�llen sollte Åberlegt werden, ob nicht ggf.
schon zu Lebzeiten beider Ehepartner – in bestem Einverneh-
men – durch Ehevertrag der GÅterstand der Zugewinngemein-
schaft beendet und dem anderen Ehepartner der ihm rech-
nerisch zustehende Zugewinnausgleichsanspruch steuerfrei zu-
gewandt wird (§ 5 Abs. 2 ErbStG). Dieses VermÇgen kann der
berechtigte Ehepartner seinerseits ggf. schon vorzeitig unter
AusschÇpfung der persÇnlichen Freibetr�ge ganz oder teilweise
den Kindern zuwenden.

2. Nachfolgewillen feststellen

Die sich aus dem Entwurf des Beratungsberichts erge-
benden (ggf. vervollst�ndigten) mandantenspezifischen
Verh�ltnisse sind sodann eingehend mit den vom Auf-
traggeber beabsichtigten Rechtsnachfolgeinteressen ab-
zustimmen. Denn im Vordergrund steht bei der Rechts-
nachfolgeberatung die Verwirklichung des Nachfolgewil-
lens des Auftraggebers und nicht unbedingt die aus Bera-
tersicht wÅnschenswerte gestalterische Optimierung un-
ter rein wirtschaftlichen oder steuerlichen Aspekten. Des-
halb ist mit dem Auftraggeber zu kl�ren, von welchen
Motiven, Erwartungen und Absichten er im Hinblick auf
die Rechtsnachfolge ausgeht.

In diesem Kontext sind auch Aspekte der „Familienstrate-
gie“ von wesentlicher Bedeutung. Ein entsprechend etab-
liertes System st�rkt den Zusammenhalt der Familie und
ermÇglicht innerhalb der Funktionskreise (Unternehmen,
Gesellschafter, Familie) das konstruktive Zusammenspiel
mit Gesellschaftern und Unternehmen. Seit einiger Zeit
werden diese Strukturen und Regeln mit dem markanten
Begriff „Family Governance“ bezeichnet.

Die Entwicklung einer solchen Governance erfordert je-
doch ein intaktes gemeinsames Interesse. Hier setzt die
Familienstrategie an. Der Kern des gemeinsamen Interes-
ses besteht in dem Erhalt des Investments im Unterneh-
men. Es mÅssen jedoch noch die gemeinsamen Grund-
Åberzeugungen hinzukommen. Diese finden ihren Aus-
druck im Werte-, Ziele- und Rollenverst�ndnis einer Un-
ternehmerfamilie. Folgende Fragen mÅssen vom Man-
danten im Beratungsgespr�ch hinreichend beantwortet
werden:

3 Was verbindet uns?

3 Wo wollen wir hin?

3 Wer soll dabei welche Rolle spielen?

So abstrakt diese Fragen scheinen, so direkt fÅhren sie in
das Zentrum der Konkurrenz um Macht und Geld – von
FÅhrung, Beteiligung und Mitarbeit im Unternehmen.
Die Qualit�t der Antworten entscheidet darÅber, ob die
Familie mehr trennt oder verbindet, ob das Interesse Ein-
zelner oder das gemeinsame Interesse dominiert.

Es geht dabei um den Erhalt des Unternehmens und des
VermÇgens. Diese Aspekte vermitteln den Bedrohungs-
szenarien ihre Intensit�t und Dynamik. Hierbei dominie-
ren in erster Linie die Klassiker des Konflikts, wie die Pra-
xis immer wieder zeigt:

3 Die Spannungen zwischen GefÅhl und Vernunft, Vater und
Sohn, zwischen Geschwistern und Familienst�mmen;

3 Defizite einer Gemeinschaft stiftende Einstellung zueinan-
der: Der Mangel an Weitsicht, Teamgeist und Zusammen-
halt in der Familie;

3 falsche Reaktionen – vom Aussitzen der Probleme bis zum
Krieg aller gegen alle. Hierzu gehÇrt auch das große Arsenal
vermeintlicher Strategien, mit dem sich Unternehmerfamili-
en in trÅgerischer Sicherheit wiegen.

Die vorstehenden Aspekte sind in dem Beratungs-
gespr�ch zu thematisieren, um mÇglichen sich aus der
Gestaltungsberatung ergebenden zukÅnftigen Proble-
men vorzubeugen.

3. Wirtschaftliche Absicherung besprechen

Die Entscheidungsf�higkeit zur vorweggenommenen Erb-
folge ist essentiell verbunden mit der Frage nach der Ab-
sicherung der wirtschaftlichen Eigeninteressen der wei-
chenden Generation.

Deshalb ist der laufende Bedarf an Finanzmitteln mit
dem Mandanten im Beratungsgespr�ch abzustimmen.
Dabei sind auch kÅnftige �nderungen in den Lebens-
umst�nden zu berÅcksichtigen. Die voraussichtlichen
Ausgaben sind mÇglichst strukturiert darzustellen. Hierzu
gehÇren insbesondere die in der nachfolgenden Checklis-
te erfassten Positionen.
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Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Laufenden Bedarf
an Finanzmitteln feststellen

3 Allgemeiner Lebensbedarf

3 Versicherungspr�mien

3 Kapitaldienstleistungen

3 Spenden

3 Mieten

3 Energie- und Wasserkosten

3 Hausreparaturen

3 Unterhaltsverpflichtungen

3 Dienstleistungen Dritter (G�rtner, Haushaltshilfe etc.)

3 Leasingraten

3 Reisen/Hobbies/Vereinsbeitr�ge

3 Anschaffungen (Auto, MÇbel etc.)

3 Steuerzahlungen

DarÅber hinaus sind fÅr unvorhersehbare Ausgaben an-
gemessene RÅcklagen erforderlich.

Die unabh�ngig von der �bertragung zu erwartenden
laufenden und einmaligen Einnahmen sind zu ermitteln.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Laufende
und einmalige Einnahmen feststellen

3 Renten, Pensionen, betriebliche Altersversorgung

3 MietÅberschÅsse

3 Kapitalertr�ge

3 T�tigkeitseinkÅnfte

3 Versicherungsleistungen

3 Erbschaften, Schenkungen

3 DarlehensrÅckflÅsse

3 VerkaufserlÇse

3 Steuererstattungen

Weiterhin sind ggf. gravierende Einschnitte in den per-
sÇnlichen Verh�ltnissen (Krankheit, PflegebedÅrftigkeit,
Tod eines Partners) sowie in den Einkommens- und Ver-
mÇgensverh�ltnissen zu thematisieren.

4. Besonderheiten bei der Unternehmensnachfolge
ansprechen

Bei der Unternehmensnachfolge ergeben sich fallspezi-
fisch Besonderheiten, die bei der Nachfolgeberatung zu
berÅcksichtigen sind. Folgende Kriterien einer qualifizier-
ten Rechtsnachfolgeregelung sind bei KMU einzube-
ziehen (vgl. hierzu auch Erbfolgebesteuerung, a. a.O.,
S. 80 ff.).

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Besondere
Kriterien bei der Unternehmensnachfolge

3 Die Ziele der Betroffenen

3 Die Stellung des(r) potenziellen Rechtsnachfolger(s)

3 Die persÇnliche und fachliche Eignung

3 Umfang und Zeitpunkt der Rechtsnachfolge

3 Akzeptanz der weiteren Gesellschafter

3 Gesellschaftsvertragliche Nachfolgeregelungen

3 Einr�umung von Unterbeteiligungen oder (typischen/
atypischen) stillen Beteiligungen

3 Regelungen bei mehreren geeigneten Nachfolgern

3 Behandlung weichender Erben

3 Abfindungszahlungen

3 Gleichstellungsgelder

3 Versorgungsleistungen

3 Nutzungsrechte (Nießbrauchs-/Wohnrecht)

3 RÅckÅbertragungsansprÅche

Wenn in der Kompetenz des potenziellen Rechtsnachfol-
gers Eignungsdefizite erkennbar sein sollten, sind diese
mit dem Mandanten (ggf. unter Mitwirkung des Betroffe-
nen) in der gebotenen Weise zu erÇrtern und Wege zu ih-
rer �berwindung oder Kompensation aufzuzeigen. Bei
der Beurteilung sollten die aus dem bestehenden Man-
datsverh�ltnis abgeleiteten Erkenntnisse des Steuerbera-
ters berÅcksichtigt werden.

Die ertragsteuerlichen Besonderheiten bei der �bertra-
gung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunternehmer-
anteilen sowie Anteilen an Kapitalgesellschaften sind auf
den konkreten Beratungssachverhalt anzuwenden. DarÅ-
ber hinaus sind erbschaft- und ggf. grunderwerbsteuerli-
che Sonderregelungen sowie Formerfordernisse zu be-
achten (u. a. §§ 13a, 19a ErbStG, § 1 Abs. 2a, 3, §§ 5, 6
GrEStG; § 15 Abs. 3 GmbHG).

5. Besonderheiten bei ImmobilienÅbertragungen
beachten

Oftmals gehÇrt Grundbesitz zu den von der Rechtsnach-
folge betroffenen VermÇgensobjekten. In diesem Zusam-
menhang ergeben sich weitere beratungsspezifische Be-
sonderheiten.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Besonderheiten
bei ImmobilienÅbertragungen

3 Hinzuziehung aktueller GrundbuchauszÅge

3 Im Grundbuch verzeichnete Rechte Dritter

3 Zustimmungserfordernisse
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3 LÇschungsbewilligungen

3 Schuldbefreiungen

3 Teilung in Wohnungs-/Teileigentum (§ 8 WEG)

3 Bedarfswertermittlung

3 Verkehrswertermittlung

3 Ggf. Steuerpflicht nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG

3 Ggf. Umsatzsteuer (§§ 1 Abs. 1a, 9, 13b, 15a UStG)

3 Ggf. Grunderwerbsteuer

3 Steuerliche Aspekte der Nießbrauchsbestellung

3 Steuerliche Aspekte der Versorgungsleistungen

3 Sog. Stuttgarter Modell (BFH, Urteil vom 10. 12. 2003 –
IX R 12/01, ,kRAAAB-17870], BStBl 2004 II S. 643;
17. 12. 2003 – IX R 60/98, ,kLAAAB-17872], BStBl 2004 II
S. 646, 648)

6. Rechtliche Sicherungsinteressen berÅcksichtigen
Die �bertragungswilligen haben i. d. R. ein essentielles In-
teresse daran, einen ihren Vorstellungen zuwider laufen-
den sp�teren VermÇgensÅbergang zu verhindern. Neben
den gesetzlichen Widerrufsvorbehalten (z. B. grober Un-
dank, BedÅrftigkeit des Schenkers, §§ 528, 530 BGB) mÅs-
sen deshalb vertragliche Widerrufsvorbehalte in Betracht
gezogen werden. Auch dies ist im Beratungsgespr�ch zu
thematisieren.

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge:
Widerrufsvorbehalte berÅcksichtigen

3 Vorversterben des Rechtsnachfolgers

3 NichterfÅllung von Auflagen

3 Verstoß gegen Belastungs- und Ver�ußerungsverbote

3 Insolvenz des Rechtsnachfolgers

3 Zwangsvollstreckung in das Åbertragene VermÇgen

3 Nichtbeachtung von GÅterstandsvereinbarungen
(im Ehevertrag)

Diese Rechte sind ggf. dinglich abzusichern (z. B. durch
eine RÅckauflassungsvormerkung im Grundbuch).

Die wirtschaftlichen Interessen des Mandanten kÇnnen
ggf. durch hierfÅr geeignete Regelungen BerÅcksichti-
gung finden (vgl. die nachfolgende Checkliste).

Checkliste

Vorweggenommene Erbfolge: Wirtschaftliche
Interessen des Mandanten absichern

3 Eintragung eines Nießbrauchs(Wohn)rechts im Grund-
buch

3 Eintragung des Rechts auf Versorgungsleistungen im
Grundbuch

3 Aufrechterhaltung einer Mindestbeteiligung

3 Stimmrechtsregelungen

3 Zustimmungserfordernisse/Genehmigungsvorbehalte

3 Bildung eines Beirats

X. Entwicklung eines
Rechtsnachfolgemodells

Die im Rahmen des ersten Beratungsgespr�chs erzielten
Erkenntnisse und erg�nzend erhaltenen Unterlagen
(s. o. IX.) sind anschließend umfassend aufzubereiten.
Hieraus folgt die Entwicklung eines modifizierten Bera-
tungskonzepts fÅr die vorweggenommene Erbfolge. Zu
der rechtlich wirksamen Umsetzung des Rechtsnachfol-
gekonzepts gehÇren insbesondere die bereits dargestell-
ten Schritte (s. o. III. - V.).

Anschließend sind die sich aus einer Umsetzung der mo-
dellhaft vorgesehenen Rechtsnachfolgeregelung erge-
benden (steuer)rechtlichen, wirtschaftlichen und persÇn-
lichen Konsequenzen fÅr die Beteiligten in einem modifi-
zierten Entwurf des Beratungsberichts darzustellen.

In der Regel werden die RechtsnachfolgeÅberlegungen
der Betroffenen von dem Bestreben bzw. der Erwartung
nach mÇglichst „gerechter“ Verteilung des vorhandenen
VermÇgens auf die BegÅnstigten unter BerÅcksichtigung
der als subjektiv angemessen empfundenen Sicherungs-
rechte der weichenden Generation beeinflusst. Dies im-
pliziert eine Wertermittlung auch der VermÇgens-
bestandteile, die sich nicht in jederzeit objektivierbaren
GrÇßen bestimmen lassen. Hiervon sind vorzugsweise
BetriebsvermÇgen und GrundstÅcke betroffen.

3 W�hrend Grundbesitzwerte noch relativ verl�sslich
bestimmt werden kÇnnen,

3 stellt sich die Wertermittlung bei BetriebsvermÇgen
h�ufig als problematisch dar.

3 Hinzu kommt, dass bei Beteiligungen an Personen-
und Kapitalgesellschaften die Gesellschaftsvertr�ge
typischerweise spezielle Wertermittlungregelungen
fÅr bestimmte Fallkonstellationen (z. B. Abfindungs-
ansprÅche) vorsehen.

In diesem Zusammenhang sind die Betroffenen Åber die
wertbeeinflussenden Umst�nde aufzukl�ren; in be-
stimmten F�llen ist eine gutachterliche Wertermittlung
erforderlich.

Zur Beurteilung der rechtlichen Voraussetzungen und
Konsequenzen ist ein in diesen Beratungssegmenten er-
fahrener Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Sollten sich unter
BerÅcksichtigung der angestrebten Gestaltungsziele bei
den vorliegenden Verh�ltnissen Defizite ergeben, sind ge-
meinsam mit ihm angemessene Alternativen zu ent-
wickeln.
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XI. Abstimmung des Nachfolgemodells
mit den Beteiligten

Das aus dem modifizierten Entwurf des Beratungs-
berichts entstandene Nachfolgemodell (s. o. X.) ist sodann
in mehreren Schritten wie folgt umzusetzen:

3 Mit dem Auftraggeber ist zun�chst ein weiteres Bera-
tungsgespr�ch zu vereinbaren. Zur Vorbereitung hie-
rauf ist ihm ein Exemplar des modifizierten Bera-
tungsberichts vorab zuzuleiten.

3 In dem sich daran anschließenden Beratungsgespr�ch,
an dem s�mtliche von der Rechtsnachfolgeregelung
Betroffenen teilnehmen sollten, sind die modellspezi-
fischen Merkmale eingehend darzustellen und deren
Konsequenzen fÅr alle Beteiligten erneut umfassend
zu erl�utern. In diesem Kontext erlangen auch die fa-
milienstrategischen Komponenten einen besonderen
Stellenwert (s. o. IX. 2.). Erst durch ihre Einbindung
kann das Modell zukunftsf�hig gestaltet werden, da
ansonsten Konflikte vorprogrammiert sind.

3 Eine weitere wesentliche Maßnahme liegt in der Ein-
beziehung der betroffenen Kreditinstitute und der
sonstigen wesentlichen Vertragspartner des Unter-
nehmens. Mit diesen sind Kontakte aufzunehmen und
im gebotenen Umfang Gespr�che zu fÅhren, um sie
von der Vorteilhaftigkeit des �bertragungsmodells zu
Åberzeugen und ggf. dazu zu veranlassen, den bisheri-
gen Inhaber (Gesellschafter) aus seinen persÇnlichen
Verpflichtungen (z. B. BÅrgschaften) zu entlassen.

Praxishinweis

Die sich aus den ErÇrterungsgespr�chen ergebenden
Erkenntnisse sind im Hinblick auf ihre (steuer)recht-
lichen, wirtschaftlichen und personenbezogenen Fol-
gen innerhalb des fortzuentwickelnden Beratungs-
berichts umfassend darzustellen. Hierbei kommt der
konsequenten Dokumentation aller relevanten Merk-
male entscheidende Beweisfunktion zu.

3 Zur Absicherung der dem Rechtsnachfolgekonzept un-
terlegten Bedingungen sind diese anschließend noch-
mals s�mtlichen Beteiligten zuzuleiten und von ihnen
genehmigen zu lassen. Zur eigenen haftungsrecht-
lichen Absicherung sollte der Steuerberater vom Auf-
traggeber eine entsprechende Vollst�ndigkeitserkl�-
rung einholen.

3 Unter Heranziehung der endgÅltig abgestimmten und
von s�mtlichen Beteiligten genehmigten Beratungs-
grundlagen ist der abschließende Beratungsbericht
Åber die Rechtsnachfolge mit einem Umsetzungsplan
zu erstellen und dem Auftraggeber sowie dem von
ihm beauftragten Rechtsanwalt bzw. Notar zur wei-
teren Veranlassung zuzuleiten. Mit den Umsetzungs-

beteiligten sind die sich aus dem Beratungsbericht er-
gebenden Umsetzungsmaßnahmen inhaltlich und
zeitlich abzustimmen.

XII. DurchfÅhrung der Umsetzungsbegleitung
Bevor die notwendigen Beurkundungen erfolgen, sind die
entsprechenden EntwÅrfe auf ihre rechtliche/steuerliche
Unbedenklichkeit zu prÅfen. Soweit sich diese PrÅfung
auf Rechtsfragen außerhalb des Steuerrechts erstreckt,
hat der Steuerberater ggf. entsprechenden Rechtsrat hin-
zuzuziehen. Sollten sich aus der �berprÅfung der Ver-
trags- bzw. UrkundenentwÅrfe Anpassungserfordernisse
ergeben, sind diese mit den Beteiligten zu erÇrtern und
abzustimmen.

Die DurchfÅhrung s�mtlicher Umsetzungsmaßnahmen
ist zur Einhaltung ggf. bestehender zeitlicher Vorgaben
durch den Steuerberater zu Åberwachen.

Nach vollst�ndiger Abwicklung des Auftrags sind dem
Auftraggeber eine entsprechende Mitteilung sowie die
(Schluss)Rechnung Åber die erbrachte Beratungsleistung
zuzuleiten. DarÅber hinaus sollte der Beratungsfall in ein
�berwachungssystem des Steuerberaters eingebunden
werden, um ggf. notwendige Anpassungen an zwischen-
zeitlich ge�nderte tats�chliche, rechtliche oder persÇnli-
che Verh�ltnisse zu gew�hrleisten.

Fazit

1. Die vorstehende praxisbezogene Darstellung einer
Beratung in Angelegenheiten der vorweggenommenen
Erbfolge macht die Komplexit�t des Beratungs-
anspruchs des Mandanten deutlich. Sie zeigt zugleich
die Notwendigkeit einer i. d. R. kooperativen Erbrin-
gung der Beratungsleistung.

2. Die Rechtsnachfolgeberatung erfasst dabei alle es-
sentiellen Lebensbereiche des Mandanten. Dessen Er-
wartung ist dabei sowohl auf die Erhaltung der Zu-
kunftsf�higkeit des Unternehmens als auch auf die
Wahrung seiner persÇnlichen Sicherungsinteressen
(und der des ggf. Åberlebenden Ehegatten sowie ggf.
weichender Erben) gerichtet. Dabei soll der Rechts-
nachfolgeprozess auch die sich aus dem familienstra-
tegischen Ansatz ergebenden Erwartungen auf kÅnfti-
ge Konfliktfreiheit des Nachfolgemodells erfÅllen.

) Der Autor im Dialog

Haben Sie noch Fragen zum Beitrag? Der Autor, Herr
Hans W. Haubruck, steht BBKM-Abonnenten am
15. 11. 2006 in der Zeit von 15 bis 17 Uhr telefonisch
fÅr vertiefende Hinweise zum Thema seines Beitrags
zur VerfÅgung (Tel. 0 23 89/95 05-0).
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